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Die Verpflichtung Zur Wahrheıt eiım Steuerbekenntnis
In der Lehre ist das Problem der Verpflichtung ZUTrC Wahrheit e1m Steuerbekenntnis
nıcht sehr eine rage der Wahrhaftigkeit (obwohl 1ese deswegen nıcht SC-klammert werden darf, 99  €l der Steuererklärung macht uch die Wahrhaftigkeitıhr eCc geltend‘ Härıng), als vielmehr eın J eıuaspekt der Steuer-
moral un der weıtreichenden rage ach der Gerechtigkeit un:! Berechtigungder Steuern. Jedenfalls MUuU. dıe rage geklärt werden, ob die Steuern be-
rechtigt sind : Ist diese rage beantwortet, sıch rasch eın Ausgaggspun!:tZU Lösung des TODIems der Verpflichtung Z Wahrheit e1m Steuerbekenntnis.

Daie Pflıcht ZUT ıstung der Steuer.
Der COCihrist ıst grundsä  ıch verpflichtet, se1ıne Steuer eisten : „Gebt dem Kaıiser,
WAas des alsers ist  66 Ssagt Christus (Mt 2Q 21 un! Paulus verlangt, „dem Zoll

geben, dem Zoll gebührt  C6 (Röm k3: 7 (Dabei ist bedenken, daß der steuer-
nehmende Staat be1i Christus und beı Paulus der heidnische Staat War.) Voraussetzungfür dıe Gültigkeit dieser biblischen Forderung ıst aber, daß dıe Steuer gerecht ıst.
Drei Voraussetzungen mussen erfüllt se1ın, amıt INa VO  b gerechten Steuerforderungensprechen ann:

Die Steuer muß VO  > der recautmäßıgen Obrigkeit auferlegt se1in.
Sıe muß sıch auf den Aufwand beschränken, der Z Gemeinwohl erforderlich
un ausreichend ıst, hne dıe Bürger ın ihrer persönlıchen (politischen, sozlalen,wiırtschaftlichen) Uun! familienhaften Exıistenz gefährden. Das Eigentumdarf nıcht auf kaltem Weg sozıalısıert werden.
Dıie Steuerlasten mussen gerecht auf die einzelnen (nach iıhrer wiırtschaftlichen
Leistungsfähigkeit) verteıilt werden. Daher ıst ein allzugroßer „Steuerbauch“

WIEe INan sıch ausdrückt vermeıden. Nur 1ın äußerster Staatsnot darf der Bürgerbıs dıe Grenzen der materiellen Opferkraft beansprucht werden.
Die Pflicht ZU Zahlung der Steuer erg1ibt sıch (wenigstens) aus der lustitia Jegalıs( Verpflichtung des Teıles dem Ganzen gegenüber), die Steuern dienen dem Ge-
samtwohl un! sind für das Gesamtwohl notwendig, dıe Verpflichtung z Leistungder Steuern ist Gewissenspflicht un! siıch materıa STAaVIS (Häring g1ıbt als Betrag100 an)
Wenngleich die Auigaben un! Ausgaben des Staates heute beträchtlich gestiegensınd un!: ZU. Großteil 1Ur durch Steuern finanziert werden un auch 1 steuer-
rechtliıchen Zweıfel der atz galt Praesumptio stat PTO lege das ecC des
Staates ist 1mM Besıtzstand), ann INa  ) doch nıcht behaupten, daß uch ın einem
demokratischen Parteienstaat alle Steuerforderungen gerecht sınd sıcher sınd die
Parteien und ihre begreifliche Rücksicht auf Popularıtät un auf steigende Wähler-
zahlen un dıe Gegenpropaganda der Upposıtion eın Regulatıv der Steuerpolitik;trotzdem muß überprüft werden, welche staatspolıtische Linze dıe Reglerungsparteienın ıhrer Steuerpolitik verfolgen. bzulehnen ıst (auch ın seinen steuerrechtlichen
Auswirkungen) der totale Versorgungsstaat, der aut dıe reine Konsumgesellschaftzielt un:! be1 den Staatsbürgern keinen ıllen ZUT Selbsthilfe un keine solıdarıische
Gerechtigkeitshilfe gelten äßt Den riıchtigen Maßstab bıldet die christliche Staats-
ıdee mıt dem Subsidiarıtätsprinzip. Steuern, dıe VO Subsidiariıtätsprinzip (großzügigangewendet!) her nıcht gehalten werden können, mMuUuUussen uch 1m demokratischen
Partejenstaat (trotz des steiıgenden Umfanges der Staatsaufgaben) als ungerechtbezeichnet werden (vgl Mausbach-Ermecke, ath Moraltheologie, 1LL; 556



Da WITr die Steuerpflicht ZUT ıustıti2 egalıs zählen, ıst eine Restitutionspflicht 1mMm
allgemeiınen nıcht gegeben, der Staatsbürger MUu. allerdings Nac. der ı1ustitia
legalıs) alle hinterzogenen Steuern, dıe der Staat zurückfordert un! die och nıcht
verJährt sınd, dem Staat begleichen (Härıng sagt dieser rage „Die rage
bietet schon theoretisch, och mehr praktisch, ungeheure Schwierigkeiten‘).
Als Regel annn 111l ohl be1 dem Girundsatz der e bleiben, daß nıemand
verpflichtet ist, mehr Steuern zahlen, als gerechterweise VO  3 ıhm als materieller
Beitrag ZU Gemeinwohl verlangt werden könne. Daß INa  z nıcht alle geforderten
Steuern bezahlen muß, erg1bt sıch daraus, daß Alil annehmen kann, daß ein
eıl der Steuern ungerecht ist. Ferner kommt durch diese Handlungsweise nıemand

Schaden, weiıl fast alle Steuerzahler handeln un einen eıl der Steuer hınter-
zıehen, der Staat aber trotzdem se1ne Bedürfnıisse deckt dıe VO  e vielen Mora-
lısten angegebene Quote, daß eın Viertel bıs eın Drıittel der Steuern ungerecht
sınd, gehalten werden kann, äng ohl VO.  > der Prüfung der konkreten Verhiält-
nısse des Staates und des einzelnen Steuerzahlers ab
en WITLr einen Schriutt weıter : Die Notwendigkeıt der Steuererklärung erg1ibt sıch
aus der Notwendigkeıt der Steuer, der S1E auch ın ihrem Verpflichtungsgrad olg
Da nıcht alle Steuern bezahlt werden mUussen, MUuU. auch 1m Steuerbekenntnis nıcht
€S einbekannt werden un! annn eine Ausflucht gesucht werden. Die Steuererklärung
ist keine mechanısche, dıe realen Verhältnisse ausschaltende bürokratische Vorschriflft.
Der Steuerpflichtige darf alle sıttlıch erlaubten ıttel anwenden. Naıcht anzuwenden
sind Lüge, etrug, alsche eidesstattlıche Erklärung.
Wıe be1 jedem ungerechten Gesetz steht auch be1i der ungerechten Steuer dem
Benachteiligten irel, sıch fügen un! auf se1n er verzichten (wenn 165

sıttlıch erlaubt ist) Es annn auch der (sehr seltene) Fall eintreten, daß dıe
Rücksicht auf das Gesamtwohl einen olchen Verzicht erfordert (wenn durch ıcht-
erfüllung eines ungerechten (Gesetzes das Gemeinwohl geschädıgt würde un! der
Verzicht auf das eigene Rechtsgut sıttlıch erlaubt ıst)

Das Steuerbekenntnıs des heroıschen Chrısten.
Das bısher Gresagte gılt als „Grenzmoral” un! ist er zunächst uch auf den
heroischen Christen anzuwenden. Obwohl auf dem Gebiet der Gerechtigkeit
eın MAaDıS g1Dt, sınd doch dıe praktischen Fragen un Bedenken zahlreıch, die
gerade VO.  — den besten Gläubigen besonders dem deelsorger gestellt werden.
‚Sıcher annn sıch auch der heroische Christ be1 seinem Steuerbekenntnis einen
gewissenhaften Steuerberater halten Wenn ıhm alle Unterlagen ZU Verfügung
stellt, annn dem Steuerberater dıe sıttlıch tragbare Auswahl der einzubeken-
nenden Werte überlassen. Eıne Lüge legt deswegen nıcht VOT, weıl der Staat UrCC.
Hınzuzählungen der geläufigen Korrektur dıe tatsächliıchen Werte ermitteln ANn.
Im Zusammenhang mıt der Aufgabe des Steuerberaters muß allerdings gefragt
werden, ob dıe Steuergesetze och gerecht sınd, wenn S1E komplizıert sınd, daß
der mehr Steuern zahlen muß, der sıch keinen gewlegten Steuerberater eısten ann.,.
Der Staat un die gutgesinnten Steuerzahler mussen jeder VO seiner Seıite bedacht
Se1IN, daß nıcht gegenselt1g der Geist des Mißtrauens un! des Kampfes aufkommt.
Es ist ohl Desser, echte Steuerwerte voller Ausnutzung der Steuerarıthmetik
anzugeben, als falsche Werte konstruleren. Wenn dıe Steuern ungerecht sınd,
ist uch eine „Talsche” eidesstattliıche rklärung (als restrictio mentalıs) gestattet
nac. dem Grundsatz: Wer gerechterweise Steuern verheimlichen dar(f, darf uch
eine entsprechende rklärung abgeben).
Die Steuerbeamten sind verpflichtet, die gerechten Steuern einzufordern, S1C
können aber iıhren Dienst Anwendung eıiner gewıssen Menschlichkeit erfüllen.



Beamte bestechen (bzw. Bestechungsgelder anzunehmen) der S1Ce Gewalt
anzuwenden, hat mıt Sıttlichkeit nıchts mehr tu:  S Es ıst uch falsch, wWenn die
Steuerzahler dıe Steuerbeamten grundsätzlıch als egner betrachten un! die
Steuerbeamten den Steuerzahlern NUYTr Mißtrauen entgegenbringen.
Eıne sehr schwiıerige rage ist die, ob sıch der Christ eim Steuerbekenntnis mehr
ach der „Klugheit der Schlangen“ (Mt 10, 16) oder ach der „Eunfalt der Tauben“
orJıentieren soll, ob das Wort der Bergpredigt VO  - der ede des en, dıe
„Ja, .6  J2 un „neln, eın  LO (Mit I 34) se1in soll, auch auf se1IN Steuerbekenntnis
wenden soll
Die Beantwortung dieser rage scheint unls abzuhängen VO.  b der (esamtmentalıtät
des Christen. Eın Steuerbekenntnis eiInNEs Menschenfeindes, das aus einem Aats-
un! autorıtätsieindlichen Geist auf das gerade tragbare sıttliıche iınımum be-
schränkt 1st, unterscheidet sıch VO.: gleichen Steuerbekenntnis eines Vaters eiıner
kınderreichen Famliulıe, der 1mMm Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Mıtmenschen
mıt seıner (genau ach bemessenen) Steuer dıenen will un! der das schmerzliche
OUOpfer der Steuer bringt. Es ıst uch sechr wichtig wıssen, Was der Steuer-
zahler mıt dem (erlaubterweise!) hınterzogenen eld macht, ob die Steuer AUus

Geiz, Geldgier oder Aus rein materıiahstischer Gesinnung hınterzıieht der ob
ein Geschäft un einen Hausstand gründe oder uch eE1INE offene and hat
Viele gute Christen können sıch mıiıt der Tre VO:  > der Mentalrestriktion uch eım
Steuerbekenntnis nıcht recht befreunden. Ihre Fınstellung darf auf keinen Fall
einer falschen Angst VOLr der Unwahrhaftigkeit entspringen. Ihre einung ist aber
siıcher 1ın dem Maße richtig, als ungerechtfertigte schwere Steuerhinterziehung
als Lüge un schwere Sünde dıe Gerechtigkeit taxıeren iıst
Besteht 1U dıe Möglıichkeıit, daß e1in Chrıst auf dem Gebiet der Steuererklärung
e1in herozrsches Opfer der Wahrhaftigkeit bringt un Aaus Liebe Zr ahrhaftigkeıt
auch das nıcht verschweigt, Was erlaubterweise verschweiıgen dürfte, ohne
dıe Gerechtigkeit verstoßen ?
Wir glauben, daß INa dıe rage bejahen muß, vorausgesetzt, die entsprechende
finanzıelle und wirtschaftlıche Kapazıtät un! eine solche Gnadenführung des
eılıgen Geistes, daß dieses schwere UOpfer für dıe Wahrhaftigkeit dem übrıgen
seelisch-gnadenmäßigen Nıveau entspricht. Der Christ vielleicht 1Ur der Christ
annn diese pfer sinnvolll finden, „weıl dıe Wahrheıit ım (Glanz der eilıgkeıt
un Liebe Gottes sıeht“ (Härıng).

Steuerbekenntnis und Kırchenbeiträge.
iıne letzte rage: Wiıe verhält sıch das Steuerbekenntnis ZU Kırchenbeitrag
(Dzw. ZU Kırchensteuer 1n Deutschland un Z Kultussteuer 1n manchen Schweizer
Kantonen) Österreich hat (1im Gegensatz Deutschland) erst seıt 939 Kırchen-
beıträge. Daß dıe Leistung der Kırchenbeiträge eine Gewissenspflicht ilst, ist vielen
och nıcht Sganz klar
Die Grundlage für die Veranlagung der Kıirchenbeiträge bildet grundsätzlich das
VO  e der Steuergesetzgebung als steuerpflichtig erklärte Eınkommen. Der Kırchen-
angehörıge gibt selber se1ın steuerpflichtiges Eınkommen und belegt ‚wn mı1ıt den
entsprechenden Unterlagen. Unterläßt dies, erfolgt die Veranlagung Uurec
chätzung. Natürlich richtet sıch dıe Beıtragsgrundlage ach en Steuerabschrei-
bungen, die wıeder (was ihre sıttlıche Berechtigung angeht) auf dıe C  SKEI
des Steuerbekenntnisses auf bauen. Wır meınen, daß INa folgenden Grundsatz
annehmen ann Wer iın sıttlıch erlaubter Weise (auch ach den 1ın unserem. Artıkel
gemachten Konzessionen) seine Steuer einbekennt, annn dieses Steuerbekenntnis
auch ZUE Kegelung und Grundlage der Eıinkommenssumme für dıie Veranlagung
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ZU Kıirchenbeıitrag verwenden (ähnliches gilt POS1US ponendis VO  » der Kırchen-
steuer un VO  -} der Kultussteuer).
Korriglert dıe staatlıche Behörde dıe Steuerbescheide (was ] der ege Lasten
des Steuerzahlers SC11I1 wird), diese Korrekturen der kırchlichen Finanz-
behörde vorgelegt werden 1€ESEC Verpflichtung 1ST schwer!) un! der Kirchenbeıtrags-
pflichtige mu den Veranlagungen der kırchlichen Finanzbehörde enNt-

sprechen
uch der heroische Christ ann sıch dıe VO:  - der kırchlichen Finanzbehörde
auifgestellten Hebesätze halten, CS 1ST wohl auch nıchts dagegen einzuwenden
WEeENN die oben angegebenen Korrekturen (vom Steuerbekenntnis her) anwendet
Sıcher ISt Jjedem Christen C111 we1l1tfes Feld pflichtmäßıgen un heroischen Gebens CI-

öffnet WE WITr dıe vielen kirchlichen un karıtatıven Auifgaben Heılımat
un 1ss1ıon denken dıe MI1tTt den Kırchenbeiträgen alleın nıcht gelöst werden
können

M I  'E  UNGE N

MA OLLNSTE  NE

Dr Ferdinand Spießberger ZU Gedenken

Am Abend des September u64 SINg /Öjährıige Erdenwanderung
Ende Meilensteine dieses Weges 8394 (6 0 Gmunden I raunsee
geboren, 8399 durch dıe Hochwasserkatastrophe SC111C5S5 Vaters beraubt 13
Matura Staatsgymnasıum SC111LCI Vaterstadt hıerauf T’heologiestudium LAnz.
9017 Priesterweihe, 919 Promotion Innsbruck Seine Diıissertation behandelte
das ema „Die Strafen des Mosaıschen Rechtes un ihre Ethik C6 Als Kaplan

Peuerbach bewährte sıch auf politisch heißem oden, als Katechet Eeyr
auf schulischem Gebiet den Wırren der Nachkriegszeit 992] ıh der
BischofD Subregens des Liınzer Priesterseminars mıiıt dem Lehrauftrag für Kate-
chetik un! Pädagogik Der Dozent zugleich Katechet der Erziehungs-
anstalt „Guter Hırte > führte Hörer mi1t Geschick 'Theorie un! Praxıs CL,
ausgezeichnet durch Erfahrungen als Religionsinspektor, Schulreferent und
Mitglıed des Linzer Stadtschulrates ange eıt veritirat als Obmann die Inter-

des Katechetenvereıines, fungıerte als Rıchter eım kırchlichen Ehegericht
un! fand och eıt als Seelsorger die Gefangenen betreuen 942 schıed Spieß-
erger Aaus der deminarvorstehung Das Professorenkolleg wählte ın: SC1NCIHN

an Kreislaufstörungen traten mıiıt zunehmendem er auf. SO wurde 9692
ach Semestern akademischer Lehrtätigkeit als Professor der Moraltheologie
un! Sozialwissenschaft emerıtlert 964 erhieilt A Vollendung SC111C5 Lebens-
jahres dıe päpstliche Auszeichnung Ehrenkämmerers
Professor Spießberger WAar mıt UNSCICI Zeitschrift CENSC verbunden ach dem frühen
'Tod des Chefredakteurs Dr Leopold Kopler trat 90353 als zweıter edakteur

dıe Schriftleitung C1IN, rückte Schicksalsjahr 938 dıe Stelle des ersten
Redakteurs, nachdem Seminarregens Dr Wenzel Grosam die Stelle zurückgelegt
hatte Als kurzen Nachruf für den verewıgten amerıkanıschen Kardınal
Mundeleın veröffentlichte, trug ıhm das scharien erweıls der Geheimen
Staatspolizeli des Dritten Reiches C112 orläufg 1e5 INa  - die Zeitschrift bestehen
da S1C immerhın gute Deviısen einbrachte durch ihre Auslandsbezieher 942 (25 n EL
wurde S1I1C aber doch verboten un beschlagnahmt Die Stimme der ILinzer Quartal-


